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Neue Verordnungen und ihre Relevanz für die Distribution  

Quecksilberverordnung … Altfahrzeugeverordnung … RoHS 

Ausnahmen 

 

Bad Birnbach, 13. Dezember 2017 – Gleich zu Jahresanfang 2018 treten 

einige neue Verordnungen in Kraft, die lt. FBDi auch für die Distribution 

elektronischer Bauelemente relevant sind: 

Die EU 2017/852 ‚Quecksilberverordnung‘ definiert Maßnahmen und 

Bedingungen, die die Verwendung und Lagerung von sowie den Handel mit 

Quecksilber, -Verbindungen und -Gemischen und die Herstellung und 

Verwendung von sowie den Handel mit Quecksilber versetzten Produkten und 

enthält abfallrechtliche Bestimmungen zur sicheren Lagerung. Der FBDi sieht 

vor allem den Anhang 2 als relevant für die Distribution, da dieser die Ein-

/Ausfuhr und Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten regelt und 

für die verschiedenen Produktkategorien ein Datum definiert, ab dem Ausfuhr, 

Einfuhr und Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten verboten 

sind. So gilt lt. der Bekanntmachung vom 15.11.2017 für verschiedene mit 

Quecksilber versetzten Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und 

Leuchtstofflampen mit externen Elektroden (CCFL und EEFL) für 

elektronische Displays bereits der 31.12.2018 als Auslaufdatum. Für 

Batterien/Akkus und Schalter/Relais ebenso wie für elektronische Messgeräte 

(z.B. Thermometer, Achs-/Neigungsmesser) ist das Auslaufdatum auf den 

31.12.2020 festgelegt.  

 

Interessantes für Distributoren elektronischer Bauelemente, die die 

Automobilindustrie bedienen, definiert die Richtlinie 2000/53/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (ELV bzw. End of 

Life), nach der sich Autos beinahe vollständig recyceln lassen müssen. Am 

15. November 2017 wurden die Ausnahmen im Anhang 2 geändert,  

insbesondere die Ausnahmen für Blei- und Bleiverbindungen (z.B. Blei in 

dielektrischen Keramikwerkstoffen, Blei in Lötmitteln) für eine schwere 
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Betroffenheit; diese sind in den dort gelisteten Ausnahmen 8 und 10 wieder zu 

finden. 
 

In der Richtlinie 2017/2102 vom 15.11.2017 legte die EU u.a. Änderungen 

zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung 

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten fest. Neu und 

laut FBDi besonders relevant für die Distribution ist im Anhang 3 eine 

Ausnahmeliste für die Elektronik. Hier wurden Ablaufdaten für die Kategorien 

8 (Medizin), 9 (Kontroll- und Messgeräte) und 11 (neu ab 22.7.2019) definiert: 

 Kategorie 8 und Kategorie 9 für private Verbraucher: max. 7 Jahre 

Gültigkeitsdauer ab dem Datum der Aufnahme in RoHS (22.7.2014)  

=> Ablaufdatum 22.7.2021  

 InVitro Diagnosegeräte aus Kategorie 8 => Ablaufdatum 22.7.2023 

 Kategorie 9 => Ablaufdatum 22.7.2014 

 Kategorie 11 – max. 5 Jahre ab dem Datum der Aufnahme in RoHS  

=> Ablaufdatum 22.7.2.24 

  

Demnach enden alle Ausnahmen in 2024, es sei denn, es gibt neue 

Ausnahmen. Allerdings sind diese Ablaufdaten wegen noch laufender 

Diskussionen über die Ausnahmeverlängerungen derzeit theoretisch bzw. 

nicht gültig.  

 

 # # #  

Über den FBDi e. V. (www.fbdi.de ): 
Der Fachverband der Bauelemente Distribution e.V. (FBDi e.V.) seit 2003 eine 
etablierte Größe in der deutschen Verbandsgemeinschaft und repräsentiert 
einen Großteil der in Deutschland vertretenen Distributionsunternehmen 
elektronischer Komponenten.  
Neben der informativen Aufbereitung und Weiterentwicklung von 
Zahlenmaterial und Statistiken zum deutschen Distributionsmarkt für 
elektronische Bauelemente bildet das Engagement in Arbeitskreisen und die 
Stellungnahme zu wichtigen Industriethemen (u.a. Ausbildung, Haftung & 
Recht, Umweltthemen) eine essenzielle Säule der FBDi Verbandsarbeit.  
 
Die Mitgliedsunternehmen (Stand September 2017):  
Acal BFi Germany, Arrow Central Europe, Avnet EMG EMEA (Avnet Abacus, 
Avnet Silica, EBV, MSC Technologies), Beck Elektronische Bauelemente, 
Blume Elektronik Distribution, Bürklin Elektronik, CODICO, Conrad Electronic 
SE, ECOMAL Europe, Endrich Bauelemente, EVE, Farnell, Future Electronics 
Deutschland, Haug Components Holding, Glyn, Hy-Line Holding, JIT 
electronic, Kruse Electronic Components, MB Electronic, Memphis Electronic, 
MEV Elektronik Service, Mouser Electronics, pk components, RS 
Components, Rutronik Elektronische Bauelemente, Ryosan Europe, Schukat 
electronic, Distrelec Schuricht, SHC, TTI Europe.  
Fördermitglieder: Amphenol FCI, mewa electronic, TDK Europe. 
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